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Bürgerliches Gesetzbuch
„Tiere sind keine Sache.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.“
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
(Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht vom
August 1990, Artikel 1, Nr. 2, § 90 a)

Der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die
besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten.
(Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht vom
August 1990, Artikel 1, Nr. 4, § 903 BGB, obiger Satz wurde angefügt)

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 903 BGB bringt zum Ausdruck, dass auch
nach dem BGB eine besondere Verpflichtung und Verantwortung des Menschen
besteht, dem Tier als Lebewesen besonderen Schutz und Fürsorge zuteil werden
lassen. Die doppelte Funktion des Eigentums, die Sache nach Belieben zu nutzen
und Dritte von jeder Einwirkung auszuschließen, lässt sich auf das immer noch
mögliche Eigentum an einem Tier nicht übertragen. Daher bestimmt die
vorgeschlagene Regelung, dass sich die Eigentumsrechts an einem Tier nur
nach Maßgabe des Tierschutzgesetzes und anderer tierschützender
Vorschriften ausrichten.
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Katzen und Kater als „Fundtiere“!

Gesetzlicher Zwang zum Kastrieren von Katzen und Katern
Die Anwendung der nachfolgenden Gesetze führt dazu, dass die sogenannten
„streunenden“, „scheuen“ Katzen und Kater als Fundtiere anerkannt werden.

Wie wird aus einer Hauskatze / -Kater eine Fundsache?

Ist Ihnen eine Katze zugelaufen oder haben Sie eine Katze gefunden, deren Halter
Sie nicht feststellen können, dann könnte es sich um eine entlaufene oder
ausgesetzte Katze handeln.
Bei diesen zumeist streunenden und scheuen Katzen handelt es sich um
Haustiere und nicht wie oft angenommen wird, um Wildkatzen. (Wildkatzen gibt es in
Deutschland allenfalls im Bayerischen Wald.)

Wann es sich um ein Fundtier handelt, wird im nachfolgenden Auszug deutlich:

„Auszug aus dem Tierschutzbericht der Bundesregierung 1997, Seite 47, Spalte 1, 4.
Absatz:
Eine klare Abgrenzung von Fundtieren zu herrenlosen Tieren ist in der Praxis sehr
schwierig. Es ist naturgemäß zunächst nicht erkennbar, ob der bisherige Eigentümer
das Eigentum an dem Tier aufgegeben hat oder nicht. In der Praxis wird deshalb
zunächst davon auszugehen sein, dass es sich um ein Fundtier handelt,
welches von dem Finder oder von der zuständigen Behörde zu verwahren und
zu versorgen ist.“

Diese gefundenen oder zugelaufenen Katzen müssen nach den Bestimmungen des
BGB § 965 - 984 BGB ff. unverzüglich dem zuständigen Fundbüro gemeldet
werden.

Auch wenn eine Katze oder ein Kater außerhalb herrenlos angetroffen und
aufgenommen wird, muss eine Fundmeldung beim Fundbüro gemacht werden. Es
besteht nämlich die Möglichkeit, dass das Tier von seinem Halter gesucht wird.

Sollte keine Vermisstenanzeige beim Fundbüro vorliegen, muss das Fundbüro die
Fundanzeige annehmen (§ 965 BGB) und die Katze artgerecht unterbringen. Diese
Unterbringung kann in einem Tierheim erfolgen oder der Finder kann sich bereit
erklären, die Katze einstweilig oder auf Dauer artgerecht unterzubringen und zu
versorgen. Der Finder hat Anspruch auf Erstattung der Fütterungs- und
Tierarztkosten durch die Gemeinde, für die Zeit von sechs Monaten. Zu den
Tierarztkosten gehören auch die Kosten der Kastration nach § 6, Abs. 1 Nr. 5
Tierschutzgesetz.

Durch die Kastration werden es immer weniger Fundtiere, demzufolge verringern
sich die Kosten für Fundtiere.

Die Gesetzeslage „Fundtier“ hat zur Folge, dass die Städte/Gemeinden die Kosten
der Ernährung, Pflege, Unterbringung, die tierärztliche Versorgung sowie die Kosten
der Kastration (§§ 2, 3 Nr. 3, 6 Nr. 5 TierSchG) dieser Katzen und Kater für die
Aufbewahrungszeit von 6 Monaten (§ 973 BGB) übernehmen müssen.
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Die Gesetze gelten für alle Tiere, so also auch für zugelaufene oder zugeflogene
Fundtiere.

Trifft die Behörde eine Entscheidung, die gegen geltendes Recht verstößt, kann eine
Fachaufsichtsbeschwerde zur Überprüfung der Entscheidung bei der
nächsthöheren Dienststelle eingereicht werden. In komplizierten Fällen kann auch
der Regierungspräsident eingeschaltet werden.
Dienstaufsichtsbeschwerden hingegen, richten sich nur gegen persönliches,
insbesondere unfreundliches und ausfallendes Verhalten von Behörden-Mitarbeitern.

Zur Erklärung und Begründung sind nachfolgend die Vorschriften aufgeführt.
Fundtiere:
Tierschutzrelevante Gesetze
Auszüge des Kommentars zum Tierschutzgesetz von Albert Lorz und Ernst Metzger,
sowie Auszüge aus dem Tierschutzbericht 1997 und Anmerkungen der
Ansprechpartner des Arbeitskreis Tierschutz Gütersloh
BGB Fundtiere
Für die rechtliche Behandlung von Fundtieren gelten die einschlägigen
Bestimmungen des BGB, insbesondere die §§ 965 bis 976, jeweils in Verbindung mit
§ 90 a BGB.
Danach ist der Finder verpflichtet, dem Eigentümer des Tieres oder wenn dieser ihm
nicht bekannt ist, der zuständigen Behörde unverzüglich den Fund anzuzeigen.
Der Status „Fundtier“ hat zur Folge, dass die Städte und Gemeinden (nach BGB )
973 Fundsache) die Kosten der Unterbringung nach § 2 TierSchG tragen müssen.

Im Tierschutzbericht der Bundesregierung von 1997 steht dazu folgendes:
Deutscher Bundestag – 13. Wahlperiode Drucksache 13 /7016, Seite 46
Unter dem Begriff „Fundtier“ versteht am Tiere, die dem Eigentümer entlaufen oder
sonst seinem Besitz entzogen sind.
Bei „herrenlosen Tieren“ handelt es sich häufig um ausgesetzte Tiere. nach § 3 Nr. 3
des Tierschutzgesetzes ist es zwar verboten, ein im Haus, Betrieb oder sonst in
Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen, um sich seiner zu entledigen,
aber obwohl ein Verstoß gegen diese Bestimmung mit einem Bußgeld von bis zu 50
000 DM geahndet werden kann, kommen herrenlose Tiere besonders zu Reisezeiten
vermehrt in die Tierheime.

Eine klare Abgrenzung von Fundtieren zu herrenlosen Tieren ist in der Praxis sehr
schwierig. Es ist naturgemäß zunächst nicht erkennbar, ob der bisherige Eigentümer
das Eigentum an dem Tier aufgegeben hat oder nicht. In der Praxis wird deshalb
zunächst davon auszugehen sein, dass es sich um ein Fundtier handelt, welches von
dem Finder oder von der zuständigen Behörde zu verwahren und zu versorgen ist.

In einem gemeinsamen Erlass der Innenministeriums und Ministeriums für Umwelt,
Natur und Forsten wurde kürzlich noch einmal klargestellt, dass die
Aufbewahrungsfrist des § 973 BGB von sechs Monaten mangels entgegenstehender
Spezialregelungen auch für Fundtiere gilt und dass die zuständige Behörde die
„Fundsache“ grundsätzlich auch bis zum Ablauf der sechsmonatigen Frist verwahren
muss.
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§ 1 Tierschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als
Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier

ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

§ 2 Tierschutzgesetz

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen

ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, ... (Nr. 1)
muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte

Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen (Nr.
3).

Kommentar zum Tierschutzgesetz von Lorz/Metzger, Seite 128, Rand-
Nr. 6
Obhutverhältnis
Oberbegriff Obhut
Halten, Betreuen und Betreuenmüssen können unter dem Oberbegriff
der Obhut zusammengefasst werden. Wer die Obhut über das Tier hat,
muss bestimmte Pflichten nach dem Tierschutzgesetz erfüllen. Das
Obhutsverhältnis ist daher Voraussetzung der Pflichten (aA 4. Auflage,
wo dem Obhutsverhältnis selbst schon Pflichten nach Tierschutzrecht
zugeordnet wurden.)

Kommentar Lorz/Metzger, Seite 130, Rand-Nr. 13
Faktische Betreuung
....Sie kann gegeben sein, wenn jemand an die Stelle des Tierhalters
oder des Betreuungspflichtigen tritt. Zu denken ist an den Finder und
an denjenigen, der ein wildlebendes Tier zur Behandlung, Pflege,
Rettung oder Überwinterung aufnimmt; die Anbringung eines
Nistkastens, eines Überwinterungsplatzes für den Igel im Freien genügt
nicht.

Kommentar Lorz Seite 95, 9 c
Der Gesetzgeber hat klargestellt, dass es auf eine dem
Betreuungsverhältnis zugrundeliegende Rechtspflicht, überhaupt auf
eine besondere rechtliche Beziehung nicht ankommt; Es genügt also
ein Handeln aus Gefälligkeit oder ein rein tatsächliches Verhältnis.

Für diese Fälle trifft auch schon allein die Fütterung von Katzen und
Katern zu.

Deswegen ist der derjenige, auch wenn er vermeintlich „nur“ füttert,
dem Tierschutzgesetz verpflichtet und hat dafür zu sorgen, dass die
Nachkommen nach dem Tierschutzgesetz die vorgeschriebene
Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung erhalten. ist
der Tierhalter dazu nicht in der Lage, die Nachkommen anch § 2
TierSchG zu versorgen, sodass eine Abwanderung stattfinden kann,
bleibt die Kastration § 6, Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Tierschutzgesetz) als
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einziger Ausweg übrig. Sie ist eine dauerhafte Lösung, um eine
unkontrollierte Vermehrung von Katzen und Kater zu verhindern. Falls
keine Kastration durchgeführt wird und die Tiere abwandern, weil ihnen
an diesem Platz nicht mehr genug Futter zur Verfügung steht, macht
man sich wegen Aussetzens auf eigenem Grund strafbar.
Die Kastration ist auch während der Trächtigkeit möglich.

§ 3 Tierschutzgesetz

Das Aussetzen von Tieren
Verbotsbestimmungen

Es ist verboten
ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes

Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen
oder sich der halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen (Nr. 3).

Kommentar Lorz/Metzger, Seite 167, Rand-Nr. 28
Aussetzen und Zurücklassen (Nr. 3)
In Obhut des Menschen gehalten ist das Tier, wenn es im Sinn des § 2
gehalten oder betreut wird oder wenn eine Pflicht zur Betreuung
besteht .....

Kommentar Lorz/Metzger, Seite 168, Rand-Nr. 29
Aussetzen
Aussetzen liegt vor, wenn das Tier freigelassen wird, ohne dass an die
Stelle der früheren Obhut eine neue menschliche Obhut tritt; das Tier
wird Bestandteil der Natur und ist auf seine eigenen Kräfte und
Fähigkeiten verwiesen. Eine erhebliche Gefährdung des Tiers an
Leben, Unversehrtheit oder Wohlbefinden muss nicht nachgewiesen
werden (anders Vorauflage Rn 29 in Parallele zu § 221 StGB, der eine
konkrete Gefahr verlangt). ...
Das Verbot soll jede Aussetzung verhindern, weil sie regelmäßig, wenn
auch nicht zwangsläufig, mit einer Gefahrlage für das Tier verbunden
ist. In einer Parallele zum abstrakten Gefährdungsdelikt. Das ebensfalls
nicht den Nachweis einer Gefahr im konkreten Fall verlangt, kann man
von einer abstrakten Gefährdungshandlung sprechen ....

Rand-Nr. 31
... Unter Umständen kann der Täter auf seinem Anwesen aussetzen
(OLG Jena DRZ 35, 312 Nr. 311 = HRR 35 Nr. 1367). Täter muss nicht
der zur Obhut Verpflichtete sein, es ist nicht einmal dessen
Einverständnis nötig. Auch der Dieb kann die verbotene Handlung der
Nr. 3 begehen.
Die Tat kann als Ordnungswidrigkeit nach § 18 Nr. 4 TierSchG mit einer
Geldbuße bis zu Fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Verbot
nach § 3 zuwiderhandelt.

Kommentar Lorz/Metzger, Seite 395
Die einzelnen Tatbestände
Vorsätzliches Zufügen von Schmerzen, Leiden oder Schäden (Abs. 2)
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Jedes Tier ist geschützt. Sogar das Zertreten einer Ameise, das
Austrocknenlassen von Fischnährtieren ist tatbestandlich. .....

Tierschutzgesetz § 17
Straftaten

Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet

einem Wirbeltier
aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden

oder
länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder

Leiden zufügt.

Kommentar Lorz/Metzger, Seite 112, Rand-Nr. 70
Gesellschaftlich anerkannte vernünftige Gründe. Aus der
gesellschaftlichen Anerkennung ergeben sich die sonstigen
vernünftigen Gründe. Welche Interessen schutzwürdig sind, ist
wesentlich eine Sache der sozialen Akzeptanz; die Vorstellungen der
billig und gerecht Denkenden, auf die bei den guten Sitten im Zivilrecht
abzustellen ist, spielen auch hier die entscheidende Rolle ....

Kommentar Lorz/Metzger, Seite 371, Rand- Nr. 14, Satz 3
Die allgemeinen Vorschriften des heutigen Rechts erlauben aber in den
praktisch vorkommenden Fällen eine Ahndung der Aussichtspflicht.

Satz 6
Ermöglicht eine Person das tierschutzwidrige Verhalten einer anderen
Person, kommt mittelbare Täterschaft des Hintermanns oder
Mittäterschaft beider Personen in Betracht (OKG Celle NuR 1994, 514
= NStZ 1993, 291)
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Gesetzliche Berechtigung für das Kastrieren von Katzen und Katern

Der Kastrationsfrage betreffend gilt
Tierschutzgesetz §§ 2, 3 Nr. 3, § 6, Abs. 1, Satz 2 Nr. 5

(1) Vorboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von
Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder
Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres.

Das Verbot gilt nicht, wenn

1. der Eingriff im Einzelfall
nach tierärztlicher Indikation geboten ist
oder
bei jagdlich zu führenden Hunden für die vorgesehene Nutzung
des Tieres unerlässlich ist und tierärztliche Bedenken nicht
entgegenstehen,

2. ein Fall des ) 5 Abs. 3 Nr. 1 oder 7 vorliegt

3. ein Fall des § 5 Abs. 3 Nr. 2 bis 6 vorliegt und der Eingriff im
Einzelfall für die vorgesehene Nutzung des Tieres zu dessen
Schutz oder zum Schutz anderer Tiere unerlässlich ist,

4. das vollständige oder teilweise Entnehmen von Organen oder
Geweben zum Zwecke der Transplantation oder des Anlegens
von Kulturen oder der Untersuchung isolierter Organe, Gewebe
oder Zellen erforderlich ist,

5. zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung oder –
soweit tierärztliche Bedenken nicht entgegenstehen – zur
weiteren Nutzung oder Haltung des Tieres eine
Unfruchtbarmachung vorgenommen wird.

Eingriffe nach Satz 2 Nr. 1 und 5 sind durch einen Tierarzt
vorzunehmen.

Eingriffe nach Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Absatz 3 dürfen auch durch
eine andere Person vorgenommen werden, die die dazu notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten hat.

Für die Eingriffe nach Satz 2 Nr. 4 gelten die §§ 8b, 9 Abs. 1 Satz 1, 3
und 4, Abs. 2 mit Ausnahme des Satzes 3 Nr. 6, Abs. 3 Satz 1 sowie §
9a entsprechend.

Die Eingriffe sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der zuständigen
Behörde anzuzeigen. Die Frist braucht nicht eingehalten zu werden,
wenn in Notfällen eine sofortige Durchführung des Eingriffes
erforderlich ist, die Anzeige ist unverzüglich nachzuholen. Die in Satz 5
genannte Frist kann von der zuständigen Behörde bei Bedarf auf bis zu
vier Wochen verlängert werden. In der Anzeige sind anzugeben:
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1
2
3
4
5

. der Zweck des Eingriffs,

. die Art und die Zahl der für den Eingriff vorgesehenen Tiere,

. die Art und die Durchführung des Eingriffs einschließlich der Betäubung,

. Ort, Beginn und voraussichtliche Dauer des Vorhabens,

. Name, Anschrift und Fachkenntnisse des verantwortlichen Leiters des
Vorhabens und seines Stellvertreters sowie der durchführenden Person und
die für die Nachbehandlung in Frage kommenden Personen,

. die Begründung für den Eingriff.6

Kommentierung des Tierschutzgesetzes nach Lorz/Metzger, 5. Auflage:
Seite 220 Nr. 7 Unfruchtbarmachung Rand-Nr. 38
Sie ist zulässig zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung.
Die Unfruchtbarmachung kann aus Gründen des Tierschutzes, des
Naturschutzes, des Jagdschutzes und der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung erforderlich sein (BT-Drs. 13/7015 s. 18). Nr. 5 bietet eine
Rechtsgrundlage für die Kastration und Sterilisation von Katzen.

Dies ist nur ein kleiner Auszug.

Über das gesamte Populationsproblem der scheuen und verwilderten
Hauskatzen können wir Sie bei Bedarf gerne umfangreich informieren.
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Einschaltung der Staatsanwaltschaft bei Verstößen gegen das
Tierschutzgesetz

Musterschreiben
Absender
An die
Staatsanwaltschaft ORT
Straße Nr.
PLZ ORT

Strafanzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei nach § 17
Tierschutzgesetz, gegen Herrn/Frau, Straße, Nr. in PLZ Ort.
Hier im Betreff muss es unbedingt heißen: wegen des Verdachts.
Erst das Gericht stellt die Tierquälerei fest.

Sehr geehrter Herr/Frau Staatsanwalt (in),

Hier beginnt die möglichst detailgenaue Aufzählung der Quälereien. Je
genauer die Schilderung, umso glaubhafter.
Schilderungen weiterer Personen mit aufzeichnen.
Wenn möglich, die Schilderungen bitte mit Bilddokumenten belegen.
Bilder nummerieren, Vereinstempel und Adresse, Datum, Uhrzeit und
Unterschrift sind nicht zu vergessen.
Bilder mit einer Klammermaschine auf ein Blatt klammern und daneben
Platz lassen für eventuelle Beschriftungen.
Diese Bilddokumente der Strafanzeige beifügen.
Eine Kopie bleibt beim Anzeigenden.

Nach der Übergabe bei der Polizei unbedingt die Tagebuchnummer
geben lassen. Mit dieser Tagebuchnummer erfährt man bei der
Staatsanwaltschaft das Aktenzeichen. Mit dem Aktenzeichen ist der
Staatsanwalt, der diese Anzeige bearbeitet, zu erfragen. Dadurch ist es
möglich, nachträgliche Beweismittel dem Staatsanwalt anzubieten.

Zeugen mit Namen und Adresse schriftlich als Anhang aufzählen und
unterschreiben lassen.

Diesem Tier wurde durch Herrn/Frau aus Roheit länger anhaltende und
sich wiederholende erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt. Ein
Verstoß nach § 17 des Tierschutzgesetzes.

Gesetze, Kommentare, Gerichtsurteile können/sollen als Anlage
beigelegt werden.
Auf diese soll man sich in der Anzeige berufen.

Mit freundlichen Grüßen

Zeugen:
Aufführen mit Namen, Anschrift und Unterschrift
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Folgende Vorschriften dienen als Grundlage
§ 1 Tierschutzgesetz
Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen
für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu
schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

Kommentar von Dr. Albert Lorz, Vizepräsident a.D. des Bayerischen
Obersten Landesgerichts:
Wohlbefinden
Bezug auf die Äußerung des Bundesverfassungsgerichts. Sie spricht -
im Zusammenhang mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip - nicht von der
Art der Störung des Wohlbefindens, sondern von ihrer Berechtigung
(Seite 84, Nr. 18a, letzter Satz, E 36, 48, 57, 389).
Schmerzen
Die Mehrzahl bedeutet nicht, dass man einem Tier einen einzelnen
Schmerz zufügen darf (Seite 85, Nr. 20 bb).
In der Frage der Schmerzfähigkeit gelangen die Naturwissenschaften,
die allein eine exakte Antwort zu geben vermögen, nicht immer zu
zweifelsfreien Ergebnissen (Satz 1).
Zuvorderst bei den Säugern ist es ein Leichtes, wegen der im
Grundsatz gleichen morphologischen und funktionellen Struktur des
Zentralnervensystems auf eine Schmerzempfindung, wie sie der
Mensch kenn, zu schließen (Satz 5).
Leiden
Vielmehr wollte und will auch jetzt der Gesetzgeber durch die gewählte
alternative Fassung das Wohlbefinden des Tieres grundsätzlich vor
allen Beeinträchtigungen schützen. Der Leidensbegriff kann daher nur
negativ dahin festgelegt werden, dass er alle von dem exakten,
vielleicht abweichend von einem volkstümlichen Begriff des Schmerzes
nicht erfassten Unlustgefühle meint (Seite 87, Nr. 26 aa); OLG Hamm
GA 58, 377, Sack 1 18 Rdn 11).
Vor allem aber braucht das Tier, das von seinem Wesen und seiner
Gesamtsituation her um vieles schwächer und gefährdeter ist als der
Mensch, einen ihm gemäßen strafrechtlichen Schutz (Satz 10).
Unversehrtheit
Das Gesetz gebraucht den Ausdruck nicht, aber es behandelt die
Sache.
Der Schutz der Unversehrtheit liegt in der Bewahrung des Tieres vor
Schäden ....
Beispiele für Schäden
= Abmagerung, Abstumpfung von Sinnesorganen, herabgesetzte
Bewegungsfähigkeit, charakterliche Verschlechterung, überhaupt die
Gesundheitsschädigungen in ihrer breiten körperlichen und seelischen
Streuung, z.B. funktionelle Störungen, Hysterien, Krankheiten,
Krämpfe, Lähmungen, Nervenschädigunen, Neurosen, Psychopathien
namentlich als Folge von Schreckerlebnissen und Konfliktsituationen
oder Triebhemmungen, Wunden, ......
Bei all dem kann manches Tatfrage sein (Seite 92, Nr. 38 cc).
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§ 17 Tierschutzgesetz (Straftaten)
Misshandlung (Nr. 2)
Die Vorschrift dient dem Schutz des Wohlbefindens von Tieren. Sie gilt
ohne jede Einschränkung auch für den Bereich der Massentierhaltung
(Seite 292, Nr. 30, Rdn. 17-32 zu § 1; BGH Urteil vom 18.02.1987, Az.
2 StR 159/86 Käfighennen).
Rohe Misshandlung (Nr. 2a)
Eine gefühllose Gesinnung lieg dann vor, wenn der Täter bei der
Misshandlung das notwendige als Hemmung wirkende Gefühl für den
Schmerz des misshandelten Tieres verloren hat, das sich in gleicher
Lage bei jedem menschlich und verständig Denkenden eingestellt
haben würde (Seite 293 Nr. 34 b, RGJW 38, 1889).
Was hier verlangt wird, ist weniger als Absichtlichkeit, Grausamkeit,
Boshaftigkeit oder Gemeinheit. (Seite 294 Satz 1)
Dagegen genügt es, wenn der Handelnde sich aus persönlichen
Gründen über die Schmerzen oder Leiden des Tieres hinwegsetzt
(Satz 13, 15; KG DsTr. 34, 206)
Schlechte Gewohnheiten können dagegen zu der hier geforderten
inneren Haltung, insbesondere Abstumpfung oder Gleichgültigkeit des
Täters führen, die dann auch die Tat auslösen mag.
Quälerische Misshandlung (Nr. 2b)
Hier darf an § 1 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 Tierschutzgesetz erinnert
werden:
Ein Tier quält, wer ihm länger dauernde oder sich wiederholende
erhebliche Schmerzen oder Leiden verursacht (Seite 295, Satz 1, 2, 10
und 11).
In jedem Fall wird nur eine mäßige Zeitspanne gefordert, die eine von
der Dauer her nicht strafwürdige Störung des Wohlbefinden ausschließt
(BayObLG, Beschluss vom 30.09.1977 RReg. 4 St 143/77).
Dabei ist nicht auf das Zeitempfinden des Menschen abzustellen,
sondern auf das wesentlich geringere Vermögen des Tieres,
physischem oder psychischem Druck standhalten zu können (OLG
Hamm NStZ 1985, 275).
Anders als in älteren oder fremden Rechten braucht die
Handlungsweise nicht ärgerniserregend, boshaft oder mutwillig sein
bzw. öffentlich, aus gemeiner Gesinnung oder absichtlich zu erfolgen.
Fortgesetzte Handlung
Sie braucht sich nicht gegen ein und dasselbe Tier zu richten - scheitert
nicht daran, dass sich Teilstücke als rohe, andere als quälerische
Misshandlung darstellen, beide sind nur Formen eines einheitlichen
Delikts.
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Auszug aus „Our Cats“, Ausgabe 07 / 2003 / Eva-Maria Kolfenbach / Kater Saladi

A u s g e s e t z t
I have a dream
Ich träume davon, dass Menschen sich ihrer lebenslangen Verantwortung bewusst
sind, wenn sie ein Tier aufnehmen, auch während der Urlaubszeit.
Sommer in Deutschland.
Zum Platzen überfüllte Tierheime, vollkommen überforderte Katzenschützer, und das
Horror-Szenario dessen, was ausgesetzte Katzen draußen zustößt, zermartert
Tierfreunden die Seele.
Wir Katzen sind eines der höchst entwickelten Wesen der Evolution.

Durch unser – euch Menschen gleichendem! – limbischen System sind unsere
Gefühlsregungen den euren vergleichbar.
Und – wir Katzen können „unsere“ Menschen lieben.

Was muss so eine arme Samtpfote erleiden, wenn sie jäh alles verliert, ihre geliebten
Menschen, Sicherheit und Geborgenheit.
Falls die unglücklichen Katzen zudem noch unkastriert ausgesetzt wurden, ist vor
allem noch der Nachwuchs massiv gefährdet, dessen Todesrate unvorstellbar hoch.
Als da wären: Hunger, Nässe, Kälte, Krankheiten, Gefahren wie Autoverkehr usw.

Der Punkt „Versorgung im Urlaub/in den Ferien“ gehört zu den Fragen, die geklärt
werden müssen, bevor überhaupt ein Haustier angeschafft wird.
Zur Urlaubsvorbereitung zählt die Haustierunterbringung!
Verschiedene Möglichkeiten stehen zur Auswahl.
Ein prüfender Blick aufs Budget ist anzuraten.
Bitte auch daran denken:
Zu Ferienzeiten sind Tierpensionen, Tierheim-Pensionsstellen und Cat-Sitter-Plätze
ausgebucht, also unbedingt beizeiten anmelden, im Kalender vermerken.
Ist der finanzielle Rahmen eng, empfiehlt sich das Cat-Sitten auf Gegenseitigkeit:
entweder nimmt man selbst eine Katze bei sich auf, falls der/die eigene (n)
Zimmertiger das zulassen oder man betreut die „urlaubs-verwaiste Kazte in ihrer
angestammten Wohnung.
Im Gegenzug wird die eigene Samtpfote solcherart betreut.
Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass – nach Absprache – Blumen gegossen,
Rolläden rauf und runter gezogen, Briefkästen geleert, Zeitungen und
Reklamebroschüren reingeholt werden und nichts auf die Urlaubs-Abwesenheit
hindeutet. Sehr zu empfehlen zu Zeiten rapide zunehmender Wohnungseinbrüche.

Menschen, die sich mit dem fadenscheinigen Argument „die Katze ist glücklicher
draußen, da hat sie Mäuse genug“ vor sich selbst zu entschuldigen versuchen, sag
ich’s ganz deutlich:
das ist nicht gedankenlos, das ist herzlos und grausam.
Dieser Wesenszug ist uns fremd. Euch Menschen leider nicht immer .....

Ein Tier auszusetzen bedeutet Verrat übelster Sorte an einer fühlenden Kreatur.
Verrat an einem Lebewesen, das uneigennützig und selbstlos seinen Henker auch
noch liebt – um seiner selbst willen.
Und der dieses Geschöpf zu einem entsetzlichen Sterben auf Raten verurteilt.
In diesem Punkt werde ich die Menschen nie verstehen.
Miau Kater Saladi
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Auszug aus der Zeitschrift „Katzen Extra", 04/2000 - Dr. Jan Simon / www.symposion-online.de

Krimineller Katzenhandel
Was tun? Je mehr, desto besser!

Kaufen Sie nicht aus Mitleid!
Auch wenn grausam anmutet. Kaufen Sie, ermutigen Sie den Händler, wieder für „neuen Nachschub" zu
sorgen. Damit verlängern Sie das Leid nachfolgender Tiere um so mehr und der Teufelskreis wird
niemals durchbrochen. Hat der Händler keinen „Absatzmarkt" mehr, ist die „lebende Ware" nicht mehr
lukrativ und wird uninteressant für ihn.

Melden Sie jeden Verdacht auf Tierhandel!
In dringenden Notfällen wenden Sie sich umgehend an die örtliche Polizei, die ansässigen
Tierschutzorganisationen, das Veterinäramt, das Ordnungs- , das Finanzamt und ggf. auch die
Staatsanwaltschaft.

Kein Kauf und Verkauf ohne Kauf-/Schutzvertrag!
Dieser Vertrag schützt Käufer und Verkäufer - vor allem die Katze - vor Mißbrauch. Tragen Sie hier alle
Vereinbarungen, Daten der Katze, Personalausweisnummer des Käufers, Tag des Kaufes, Bestätigung
des Erhalts des Kaufpreises ein. Jede hier getroffene Vereinbarung ist im Einverständnis beider
Vertragspartner geschlossen worden und hat deshalb vor Gericht Bestand. Jeder seriöse Züchter behält
sich ein Rückkaufsrecht vor, um den Lebensweg seiner Katze verantwortungsvoll mitgestalten zu
können. Sollte sich nun jemand von seiner Katze trennen wollen oder müssen - fragen Sie nach einem
solchem Vertrag!

Der Besitzernachweis!
Gibt es keinen Kaufvertrag, werden Sie stutzig! Trotzdem lassen Sie sich wenigstens eine Quittung
über die Summe des Kaufpreises ausstellen. Bestehen Sie darauf, dass auf dieser Quittung eindeutig
der Zusammenhang zwischen der gekauften Katze und dem Verkäufer hervorgeht.
Dies schützt die Katze davor, illegale Handelsware zu werden (Rasse, Farbe, ggfs. Chipnummer
eintragen).

Achten Sie kritisch auf die Umgebung!
Eine Katze bewegt sich in ihrem gewohnten Lebensraum entspannt, geht freudig auf ihre Besitzer zu,
keinesfalls rennt sie fluchtartig davon. Futter, Wasser, Spielzeuge, Kratzbaum sind obligatorische
Grundausstattung einer Wohnungskatze. Sterile Räumlichkeiten sollten Sie genauso stutzig machen,
wie die Tatsache, dass die Katze erst einmal von „irgendwo" geholt werden muß.

Gesundheitszustand!
Ernährungszustand, Parasitenbefall, Augen, Ohren, Zähne, Fell (fettig, strähnig, verknotet) sind Indizien
für die Aufmerksamkeit, die der Verkäufer der Katze entgegenbringt. Ein Käufer und Verkäufer, der sich
nicht einmal für die Futtersorte und Freßgewohnheiten interessiert, ist auffällig. Jährliche Impfungen
lassen sich im Impfpass kontrollieren und bedeuten, dass die Katze wenigstens zu diesem Zeitpunkt
medizinisch begutachtet wurde.

Die Übergabe!
Jeder Tierliebhaber mit Herz, der sich aus nachvollziehbaren, wirklich unlösbaren Problemen von seiner
Katze trennen muß, will das neue Zuhause kennen lernen und wird deshalb nicht die Mühe scheuen,
dem Käufer das Tier zu bringen, Kontakt zu halten oder ggf. zu einem späteren Zeitpunkt sich vom
Wohlergehen der Katze zu überzeugen. Gerne erzählen echte Katzenfans Ihnen von den Eigenarten
und Persönlichkeit der Katze, um ihr das Eingewöhnen zu erleichtern. Natürlich stehen Sie Ihnen
jederzeit für Rückfragen zur Verfügung, um der Katze das Einleben in eine neue Umgebung und die
Anpassung an die neuen Besitzer zu erleichtern.
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Auszug aus der Zeitschrift „Our cats", 08/99 - Gabriele Metz

T i e r h e i m k a t z e
Katzen stellen bestimmte Anforderungen an ihren Besitzer.

Tierheimkatzen werden in der Regel vor der Abgabe von einem Tierarzt untersucht und gegen
Katzenschnupfen und Katzenseuche geimpft.
Zum routinemäßigen Gesundheitscheck gehört auch die Entfernung von Parasiten wie Flöhe,
Ohrmilben, Zecken usw.
Eine Gesundheitsgarantie auf Lebenszeit kann niemand geben.

Sie bereichern das menschliche Leben und machen es abwechslungsreich.
Sie können jedoch auch etwas kaputtmachen, wie Tapeten und Polstermöbel, sie verlieren Haare,
von Zeit zu Zeit übergeben sie sich usw.
Sie fordern tägliche Aufmerksamkeit und Zuwendungsbeweise.
Katzen lassen sich nur bedingt erziehen.
Katzenfreunde stören diese Eigenschaften wenig.

Bitte bedenken Sie, dass Sie ein Tier übernommen haben, welches durch Menschenhand so
wurde, wie es ist.
Haben Sie Geduld und Nachsicht, wenn es sich erst an seine neue Umgebung gewöhnen
muss; wenn es erst spüren und lernen muß, in seinem „neuen Herrchen" oder „Frauchen"
einen Freund zu sehen.
Gerade diese Tiere werden es Ihnen eines Tages tausendfach danken.

Durch negative Erfahrungen (Vertrauensbruch, Verlust der Bezugsperson, Veränderung des
Lebensraumes) können die Katzen mit Verhaltensstörungen reagieren und starkem Mißtrauen
gegenüber Menschen.
Die meisten Störungen verschwinden innerhalb absehbarer Zeit, wenn der Katze Liebe,
Geduld und Verständnis entgegengebracht wird.

Angstverhalten
Die Katze sollte nicht unter Druck gesetzt werden, das würde die Angst noch verstärken.
Also nicht mit Gewalt aus ihrem Versteck zerren oder sie gegen ihren Willen auf den Arm nehmen.
Die Katze sollte jederzeit die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen.
Man sollte es der Katze überlassen, wann sie Kontakt zum Menschen sucht.
Man kann sie durch liebevolles Zureden, Leckerli oder interessantem Spielzeug sanft aus der
Reserve locken.
Agressivität

Ursache für Aggression kann eine Reaktion auf menschliche Verhaltensfehler sein.
Katzen verabscheuen es, festgehalten zu werden.
Katzenunerfahrene Menschen neigen dazu, den Stubentiger gegen ihren Willen auf den Schoß zu
heben und dort zwangszustreicheln.
Sie äußert ihren Willen unmißverständlich, indem sie die Krallen ausfährt.
Dies sollte man auch seinen Kindern beibringen.
Die Katze greift sonst auf ihr Aggressionspotential zurück, wenn sie von den Kindern zu sehr
bedrängt wird.
Kleine Kinder und Katzen sollte man nie ohne Aufsicht miteinander spielen lassen.
Eine Katze ist ein Tier, das sich nicht verbal äußeren kann, wenn ihr die rüden Umgangsformen des
Kindes nicht gefallen.
Unsauberkeit

Neben organischen Defekten sind es oftmals psychische Aspekte wie Besitzerwechsel, neue
Umgebung, zuwenig Aufmerksamkeit.
Verrichtet die Katze ihr Geschäft im Wohnzimmer, ist ein deutliches „Nein" effektiver als eine 10-
minütige Schimpfkanonade.
Nach der mündlichen Verwarnung wird die Katze umgehend zur Toilette gebracht und
hineingesetzt.
Niemals sollte man Hand an das Tier legen.
Schläge und grobe Behandlung verstärken die Verhaltensstörung nur.
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Scheue Katzen brauchen eine Spezial – Behandlung
Tipps, mit denen Sie panische Angst besiegen
Katzen, die bei jedem ungewohnten Geräusch zusammenschrecken oder vor jedem
Besucher die Flucht antreten, leben in Dauerstress, der nicht nur ihre
Lebensqualität beeinträchtigt, sondern auch Krankheit begünstigt.
Aber sie können helfen.

Beispiel:
Mimi, eine Katzenschönheit mit blauen Augen, eleganten Bewegungen, enormer
Spielfreude. Sobald es an der Tür klingelt, bleibt sie unsichtbar, bis die Luft wieder
rein ist. Jeder Tierarztbesuch ist ein Horrortrip für die Familie.
Basti, der einen Tierarzt noch nie gesehen hat. Frauchen ist froh, wenn der geleerte
Futternapf und die benutzte Toilette zeigen, dass der verwahrloste Kerl, noch lebt.
Er wurde von Katzenschützern in einer Lebensfalle gerettet.

Von selbst ändern solche Katzen ihr Verhalten nicht.
Da müssen die Menschen schon nachhelfen.
Und viel Geduld haben.

Überängstl. Katzen müssen Wohnungskatzen bleiben.
Große Pupillen trotz Helligkeit sind ein sicheres Zeichen für Angst.
Schaffen Sie eine geschützte Ruhezone für die Katze – z.B. Kuschelhöhle mit
schmalen Eingang, die der Katze Überblick gewährt, aber nicht einsehbar ist.
Innerhalb dieser Ruhezone dürfen Sie die Katze nie stören, ansprechen oder
gar anfassen.

•
•
•

Lassen Sie einer ängstlichen Katze immer die Möglicheit, sich zu verstecken
oder in Sicherheit zu bringen.
Starren Sie eine ängstliche Katze niemals direkt an.
Den Blick neben das Tier richten, Blinzeln, – das empfinden Katzen als
Friedensangebot.
Nie direkt auf die Katze zugehen, riskieren Sie erst recht keine
Verfolgungsjagd.

•

•

Das Tier niemals festhalten, wenn erweiterte Pupillen oder angespannter
Körper Angst verraten.
Der Katze die Möglichkeit geben, sich dem Menschen im Schlaf zu nähern.
Dann wirken wir nicht so bedrohlich und die Neugier besiegt die Angst.
Wenn Sie erwachen und die Katze hat sich in Ihrer Nähe niedergelassen,
haben sie gewonnen.

•
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Auszug aus der Zeitschrift „Our Cats“ / 04 / 1999 / Eva-Maria Kolfenbach

Leben mit einer „wilden“ Katze
Um die 4. Lebenswoche durchleben Katzen die sog. Prägungsphase.
Alles, was von der Katzenmutter gelehrt wird, beginn das Verhalten der Jungkatzen
zu bestimmen, auch das dem Menschen gegenüber.
Haben Kinder einer freilebenden Katze bis zur ungefähr 8. Lebenswochen gute
Erfahrungen mit Menschen gesammelt, können sie sich durchaus zu schmusigen
Hausgenossen entwickeln.
Ab der 10. Woche kann die Gewöhnung an den Menschen schwieriger werden und
länger dauern.
Ein pauschaliertes Urteil darüber, ob eine Katze „zahm“ wird oder nicht, läßt sich
nicht fällen.
Verliert ein Katzenbaby die Mutter, bevor es darauf geprägt wurde, „Katze“ zu sein
und wird es von Menschenhand großgezogen, sieht sich das Kätzchen als dem
Menschen zugehörig.
Diese Katzen sind lebenslang von ihm abhängig, das bedingt eine ganz besondere
Verantwortung des Besitzers seiner Samtpfote gegenüber.

Katzen sind charakterlich absolut verschieden.
Vor allem ältere Katzen, die nur frei gelebt haben, verweigern sich jeder
menschlichen Annäherung.
Aber auch diese Katzen genießen ihr Leben, wenn verständnisvolle Katzenfreunde
ihnen einen artgerechten Lebensraum überlassen , füttern, rechtzeitig kastrieren
lassen, für warmen Unterschlupf sorgen, vor allem im Winter und sich bei Bedarf
um die tierärztliche Versorgung kümmern.

Katzenfreunde, die sich mit „wilden Katzen“ befassen und auskennen, haben ihre
eigenen Methoden des sich „Näherkommens“ entwickelt.

Ein Katzenfreund hatte das Glück, ein scheues Katzenkind mit einer
liebevollen, verschmusten, absolut sozialen Erstkatze zu kombinieren.
Diese Katze akzeptiere den Neuling sofort und lehrte ihr durch ihr eigenes
Verhalten, allmählich Vertrauen zum Menschen zu fassen.

•

Im weiteren Beispiel nahm eine Bekannte 4 Wildlinge einer überfahrenen
Mutterkatze auf.

•

Das örtliche Tierheim nimmt nur vermittelbare Katzen auf, aber keine „wilden,
nicht resozialierbaren“.
Es dauerte eine ganze Nacht, die Kleinen einzufangen.
Sie wurden dem Tierarzt vorgestellt, um sicherzugehen, dass die Miniaturtiger
gesund sind. Der Tierarzt war nicht sehr erfreut über die Kleinen, als sie mit
angelegten Ohren, fauchend und spuckend die Krallen gegen ihn schwingen.
Sein erster Kommentar war, ob man sie jemals zähmen kann, ob es nicht
besser wäre, sie einzuschläfern.
Da war er aber bei unserer Freundin an die richtige Adresse geraten.
Sie sagte ihm gehörig die Meinung.

Sie brachte sie in ein extra für sie eingerichtetes Zimmer = Kuschelhöhlen,
mehrere Katzen – WC, Futterplatz, vernünftiges Katzenspielzeug,
Kratzmatten, Kletterbaum.
Andere Unterschlupf. / Versteckmöglichkeiten wurden entfernt.
Unsere Freundin setzt sich täglich zu ihren Kätzchen ins Zimmer ,redet mit
Ihnen.
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Nach einiger Zeit verwendet sie, ganz vorsichtig als „verlängerten Arm“ eine
Spielangel = Holzstab, an dem eine Schnur herabbaumelt. Mit diesem Stab
tastet sie sich vorsichtig an die Kleinen heran, berührt im Spiel vorsichtig die
Pfoten, den Rücken.
Manchmal hält sie auch einen Mittagsschlaf bei ihnen.
Nach einiger Zeit sind die Kätzchen so weit, dass sie Leckerbissen aus ihrer
Hand nehmen.

3 der Wildlinge werden langsam zutraulich und konnten in ein liebevolles
Zuhause vermittelt werden.
Die 4. spuckt und faucht und beißt wie eh und je, bereit jedem und allem
direkt ins Gesicht zu springen.
3 Monate später wandelt sich das Bild Sie lässt sich vom Ehemann auf den
Arm nehmen, aber nur von ihm. Und auch nur, wenn sie gerade dazu
aufgelegt ist. Hexe, wie das Kätzchen heißt, darf bleiben.
Nach 2 Monaten später ist aus Hexe eine zahme, menschenbezogene Katze
geworden. Trotz aller Anfangsschwierigkeiten und mangelnder Prägung auf
den Menschen in der sensiblen Phase hat sie Zugang zu Menschen gefunden.

Inzwischen ist Hexe 4 Jahre alt.
Sie ist immer noch sehr verspielt, ist alsolut sauber und lebt in Harmonie mit
den anderen Katzen im Haushalt.

Man merkt ihr nicht an, dass sie ein gezähmter Wildling ist. Lediglich bei
Fremden läuft sie weg und lässt sich nicht anfassen, aber das ist auch gut so.
Aus dem kleinen Wildling, über den ein Fachmann = Tierarzt sehr selbstsicher
das Todesurteil „da wird nie etwas draus“ verhängt hätte, ist mit Geduld und
Verständnis eine liebenswerte Katze geworden.

Meine Wilde hiess Amy, geboren 1999
Sie wurde 19 Jahre alt, gestorben 2018
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Auszug aus der Zeitschrift „Geliebte Katze 07/1999"   -   Isabella Lauerdiov

Sicheres Katzenleben nach dem Tod
Der Tod ihres Halters bringt manche Katze unversehens ins Tierheim.
Wer dies verhindern will, kann die Zukunft seiner Mieze mit einer 
Versorgungsvollmacht absichern.

• Wenn Sie keine zuverlässigen Verwandten haben, suchen Sie jemanden,
der Ihnen schon jetzt die Zusage gibt, das Tier zu versorgen.
Z.B. Nachbarn, die ihre Katze auch zwischendurch in Pflege nehmen.
Wer alleine lebt, sollte sich Catsitter engagieren, die einspringen, wenn Sie 
überraschend ins Krankenhaus müssen oder auf Reisen gehen möchten.

• Eine weitere Möglichkeit ist, wenn Sie Vermögen haben, mit Hilfe eines 
juristischen Beistandes (Anwalt oder Notar) ein Testament zu verfassen, in 
dem eine Person als Katzensitter bestimmt wird.
Sie hinterlassen hierfür eine monatliche Zahlung aus Ihrem Vermögen für die 
Lebensdauer des Tieres. Der Testamentsvollstrecker = Anwalt, Notar, 
Steuerberater . . . veranlaßt dies und kontrolliert den Sitter.
Was der Testamentvollstrecker zu tun hat, bestimmen Sie im Testament, 
z.B. mtl. Zahlungen an den Sitter, das Wohl der Katze nachzuprüfen.
Der Testamentvollstrecker (arbeitet in Ihrem Interesse) ist kein 
Nachlaßverwalter (Dieser arbeitet im Interesse der Erben).

• Sie können nur Personen oder Vereinen Geld hinterlassen.
Es ist rechtlich nicht zulässig, Tiere als Erben einzusetzen.
Setzen Sie nur Personen als Erben ein, die mit der Übernahme Ihres Tieres 
einverstanden sind und das Tier gerne zu sich nehmen.
Sie können aber auch den Tierschutzverein verpflichten, für Ihre Katze einen 
guten Platz zu finden, das machen die Vereine gerne, vor allem, wenn sie in 
den Genuß eines Erbes kommen.

Wichtige Notiz
Alleinstehende Personen sollten dafür sorgen, dass eine Vertrauensperson Zugang 
zu ihrer Wohnung hat.

Tragen Sie in Ihrer Brieftasche stets folgende Notiz mit sich:
„Im Falle eines KH – Aufenthaltes, Unfalls ermächtige ich 
Name, Anschrift, Telefonnummer, 
die Heimtiere (Art, Name, Anzahl)
aus meiner Wohnung zu holen und bis zu meiner Genesung zu betreuen.
Für die Kosten komme ich auf.
Für den Fall meines Todes sehe ich folgende Person für meine Katze vor:
(Name, Anschrift, Telefonnummer).
Näheres regelt mein Testament, hinterlegt bei (Name des Notars usw.).
Ort, Datum, Unterschrift."


